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Auslaufordnung  
für den Studiengang  
B.A. Social Sc ience 

 
der 

Universität Siegen  
 

Vom 11. Februar 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz-HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28. Mai 2013 (GV.NRW.S. 272), hat die Universität Siegen folgende Ordnung 
erlassen: 
 
 
  



§ 1  
Al lgemeines 

 
Diese Ordnung regelt die Aufhebung der Fachspezifische Bestimmung für B.A. Social Science 
zur Prüfungsordnung für das Bachelor-Studium (AM 22/2008) und der Studienordnung für den 
Studiengang B.A. Social Science (AM 23/2008) sowie den Übergang in die Prüfungsordnung 
für das Bachelorstudium an der Fakultät I: Philosophische Fakultät (AM 21/2013) in der jeweils 
gültigen Fassung. 

 

Unter den B.A. Social Science sind subsumiert: 
 

--- B.A. Kernfach Social Science 
--- B.A. Integratives Modell Social Science mit den Schwerpunkten Media Studies, 

European Studies, Social Policy 
--- B.A. Ergänzungsfach Social Science 

 

Einschreibungen nach den Ordnungen des B.A. Social Science waren regulär letztmalig im 
Sommersemester 2008 möglich. Das Ende der sechssemestrigen Regelstudienzeit ist 
entsprechend auf das Wintersemester 2010/2011 zu datieren. 

 

 

 

§ 2  
Aufheben der Ordnung en 

 

Die Fachspezifischen Bestimmungen für B.A. Social Science zur Prüfungsordnung für das 
Bachelor-Studium (AM 22/2008) und die Studienordnung für den Studiengang B.A. Social 
Science (AM 23/2008) treten zum 31. März 2015 außer Kraft. Nach diesem Termin ist das 
Studienangebot  des  Studienganges  B.A.  Social  Science  nicht  mehr  gewährleistet  und 
können Leistungen bzw. Prüfungen nicht mehr abgelegt werden. 

 

 

 

§ 3  
Übergangsregelungen  

 

1. Nach dem 31. März 2015 gilt die Prüfungsordnung für das Bachelorstudium an der 
Fakultät I: Philosophische Fakultät  (AM 21/2013) in der jeweils gültigen Fassung 
uneingeschränkt. Auf Antrag einer oder eines Studierenden kann die Prüfungsordnung für 
das Bachelorstudium an der Fakultät I: Philosophische Fakultät (AM 21/2013) in der 
jeweils gültigen Fassung auch vor den oben genannten Zeitpunkten angewandt werden. 
Der Antrag ist schriftlich an den Allgemeinen Prüfungsausschuss zu stellen und ist 
unwiderruflich. 

 
2. Beim Übergang in die Prüfungsordnung für das Bachelorstudium an der Fakultät I: 

Philosophische Fakultät wird in einer individuellen Studienberatung entschieden, welcher 
der angebotenen Studienverläufe (Standardmodell, Fachorientiertes Modell oder 
Forschungsorientiertes Modell) sinnvoll zu einem Studienabschluss führt. 

 

 

§ 4  
Bera tung 

 
Die Studierenden werden bei dem Wechsel in die Studienmodelle der Philosophischen 
Fakultät von den Studienberaterinnen und Studienberatern unterstützt. 

 

  



 

 

§ 5  
In-Kraft- Treten 

 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in dem Verkündungsblatt „Amtlichen 
Mitteilungen der Universität Siegen“ in Kraft. 

 

 

 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät I – Philosophische 
Fakultät vom 08. November 2011 und vom 05. Februar 2014. 
 

 

 

 

Siegen, den 11. Februar 2014  Der Rektor 
 

               gez.  

 

(Universitätsprof. Dr. Holger Burckhart) 


